
Zeitschrift: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft =
Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles = Atti della
Società Elvetica di Scienze Naturali

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 77 (1894)

Protokoll: Zoologische Gesellschaft

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


— 100 —

Weibchen, welche die Form der Arbeiter annehmen,
sowohl durch die Bildung des Thorax, als durch

diejenige des Kopfes, der Augen, der Fühler, durch
die Flügellosigkeit etc. Er erklärt den Ergatomor-
phismus beider Geschlechter als eine durch die
unterirdische Lebensweise hervorgerufene Convergenz-
erscheinung.

Zoologische Gesellschaft.

Bei Gelegenheit der letzten Jahresversammlung der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in
Lausanne beschlossen die Mitglieder der zoologischen Sektion
die Gründung einer zoologischen Gesellschaft zur
Förderung des Studiums der einheimischen Fauna. In
diesem Jahre wurde nun diese Gesellschaft definitiv
constituât und zugleich als Sektion der Schweizerischen
Gesellschaft aufgenommen. Folgendes Programm wurde

angenommen :

1. Es constituiert sich eine Schweizerische zoologische
Gesellschaft, welche sich als nächste Aufgabe die
Erforschung der Fauna der Schweiz stellt.

2. Mitglieder der Gesellschaft können nur solche wer¬
den, welche zugleich Mitglieder der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft sind. Ueber die
Aufnahme entscheidet das absolute Stimmenmehr der
bei der Jahresversammlung anwesenden Mitglieder.

3. Jedes Mitglied ist bemüht, entweder selbst oder
innerhalb seines Wirkungskreises die Kenntnis der
schweizerischen Fauna zu fördern. In erster Linie
ist eine Vervollständigung der Schweizerischen
zoologischen Bibliographie erwünscht,

4. Die Versammlung der zoologischen Gesellschaft findet
jeweilen bei Anlass der Jahresversammlung der
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Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft statt,
deren zoologische Sektionssitzung mit dem
wissenschaftlichen Teil der Sitzung der zoologischen
Gesellschaft zusammenfällt.
Bei jeder Versammlung soll ein Bericht über die
Fortschritte der Kenntnis unserer Fauna vom
verflossenen Jahre gegeben und in den Verhandlungen
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft

publiziert werden.

Bezüglich der zoologischen Nomenclatur schliesst
sich die Gesellschaft den Beschlüssen der
internationalen zoologischen Kongresse von den Jahren
1889 und 1892 an.
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